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Bescheinigung

Es wird hiermit bescheinigt, dass die geänderten Bestimmungen des Gesell
schaftsvertrages mit dem Beschluss über die Anderung des Gesellschaftsver
trages vom 25.11.2025 und dass die unveränderten Bestimmungen mit dem
zuletzt zum Handelsregister eingereichten vollständigen Wortlaut des Gesell
schaftsvertrages übereinstimmen.

München, den 01 .12.2025

Dr.

89180, Ieoag.hv.sachkapital



Satzung der Leo International PrecisiOn Health AktiengeseUschaft in Düsseldorf

1. AllgemeIne Bestimmungen

§1

(1) Die Gesellschaft flihrt die Firma:

Leo International Precision HealIh Aktiengesellschaft

Sie hat ihren Sitz in Düsseldorf.

(2) Die Dauer des Unternehmens ist auf eine bestimmte Zeit nicht bescltr~lnkt.

§2

Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb, das Halten und Verwalten von
Beteiligungen an Unternehmen im In- und Ausland, insbesondere in den Bereichen
Biotechnologie, Künstliche Intelligenz und GesundheitsVOrsOrge. Darüber hinaus
entwickelt, fördert und investiert die Gesellschaft in irinovative Technologion und
Lösungen in diesen Sektoren, einschließlich der Forschung, Entwicklung und
Kommerzialisierung neuer Produkte, Dienstleistungen und Verfahren Die Gesell
schaft kann alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, den Unlernehmensgegon
stand unmittelbar oder mittelbar zu fördern, einschließlich der Erbringung von Be
ratungs- und Managementleistungrn sowie der Lizenzierung von geistigem Eiger
tum

§3

Gescllschaflsblalt im Sinne von § 25 AkIG ist allein der elektronische Bundesanzeigec.
Bekanntmachungen, die nicht aufgrund Gesetzes oder der Satzung rt den
Oesdllschaflsbliittcrn bekannt zu machen sind (Freiwillige Bekanntmachungen), kiinncn
irrt elektronischen Bundesanzciger oder auf einer Website der Gesellschaft erfolgen

11, GrundkapItal und Aklieo



§4

(1) Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EURO 550.000,— (in Worten: EURO fünfhundert
undfünfzigtausefld) und ist in 550.000 Stückaktien im rechnerischen Wert von je 1 EURO (in
Worten: ein EURO) eingeteilt.

(2) Bei einer Erhöhung des Gnindkapitals ist die Ausgabe der Aktien zu einem höheren
Betrag als dem Nennbetrag zu1äs~ig.

(3) Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Ge
sellschaft in der Zeit bis zum Ablauf von fünf Jahren nach Eintragung des Beschlusses der
Hauptversammlung vom 18. Juli 2025 im Handelsregister einmalig oder in Teilbeträgen um
insgesamt EUR 200.000,- durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien
gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2025).

Den Aktionären ist dabei grundsätzlich ein Bezugsrecht einzuräumen.
Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionare in den folgenden Fällen
auszuschließen:

• um Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen,

• wenn der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis nicht unwesentlich unterschreitet und die unter Ausschluss des
Bezugsrechts ausgegebenen Aktien insgesamt 20 % des Grundkapitais nicht überschreiten, und zwar weder im Zeitpunkt des
Wirksarnwerdens noch irrt Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung. Auf diese Zahl sind Aktien anzurechnen, die zur
Bedienung von Options- oder Wandelschuldverschreibungen ausgegeben wurden oder auszugeben sind, sofern die
Schuldverschreibungen in entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts
ausgegeben wurden. Auf die Begrenzung auf 20 % des Grundkapitals Ist ferner die Veräußerung eigener Aktien artzurechnen,
wenn die Veräußerung auf Grund einer Im Zeitpunkt des Wirksamwerdens des genehmigten Kapitals gültigen Ermächtigung zur
Veräußerung eigener Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts erfolgt,

• wenn die Kapitaierhöhung gegen Sacheinlagen zum Zwecke des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen oder
Beteiligungen an Unternehmen erfolgt,

• bei Ausgabe von Aktien an Arbeitnehmer oder Organmitgiieder der Gesellschaft oder eines verbundenen Unternehmens
(Beiegschaftsaktien).

Der Vorstand darf das Bezugsrecht nur ausschließen, wenn dies im wohiverstandenen Interesse der Gesellschaft liegt und der
Ausschluss unter Berücksichtigung der Interessen der Aktionäre sachlich gerechtfertigt ist.

Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, nach Ausnutzung des genehmigten Kapitals oder Ablauf der Frist für die Ausnutzung des genehmigten
Kapitals die Fassung der Satzung entsprechend anzupassen.

§5

(1) Die Aktien lauten auf den Inhaber.

(2) Die Aktienurkunden sind mit der Unterschrift des Vorstandes und eines
Aufsicbtsratatnitgliedcs zu versehen.



(3) Den Aktien sind Emeuenrngs. und Gewinnanteilscheine bcizugcben.

(4) Die Gesellschaft kann db Aktien ganz oder teilweise in Aktienurkundan
zusanuncnfasscn, die eine Mehrheit von Aktien verbriefen (Sammelaktien). Ein
Anspruch auf Einzelverbriefling besteht nicht.

tU. Verfassung der Gesellschaft

§6

Organe der Gesellschaft sind:

a) der Vorstand

b) der Aufsichtsrat

c) die Hauptversammlung

A. Vorstand

§7

Der Vorstand der Gesellschaft besteht aus einer oder mehreren Personen. Die
Bestellung stcllvcrtretcndcr Vorstandsmitglieder ist zulttssig. Der Aufsichtsrat bestimmt
die Zahl der Vorstandsmitglieder.

§8

(1) Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestdllt~ wird die Gesellschaft durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem
Prokuristen vertreten.

(2) Der Aufsichtsrat kann bcsurnmen, daß auch betm Vorhandensein mehrerer
Vorstandsmitglieder einzelne Vorstandsmitglieder aflcin zur Vertretung der
Gesellschaft beftigt sein sollen.

Der Aufsichtsrat kann atleinvertretungsberechtigte Vorstandsmitglieder von den
Beschritrikungen des § 181 BGB befreien. § 112 AkIG bleibt hiervon unbertlhri.

(3) entfalten



(4) Der Aufsichtsrat kann ein Vorstandsmitglied zum Vorsitzenden des Vorstands
emennen.

§9

(1) Der Vorstand führt die Gcschnfte der Gesellschaft nach Maßgabe der Gesetze, der
Satzung und der Geschttfisordnung.

(2) Auf Verlangen des Aufsichtsrates haben die Mitglieder des Vorstands zu
Aufsichtsratssjtzungen zu erscheinen.

B. Aut~dchtsrag

§10

(1) Der Aufsichtsrat besteht aus 3 Mitgliedern. Gleichzeitig kann für die durch die
I-lauptversamrnaung bestellten Mitglieder ein Ersatzmitglied bestellt werden, das,
sobald eines dieser bcstcllten Mitglieder ausscheidet, für die Zeit bis zur
Beendigung der n~chst~~ ordentlichen Hauptversammlung eintritt.

(2) Die Bestellung der Aufsichtsratsmitg)jeder erfolgt (hr die Zeit bis zur Beendigung
der Hauptversammlung, die (15er die Entlastung Dir das 4. Gcschaftsjahr nach dem
Beginn der Amtszeit beschliesst; hierbei wird das Geschtlftsjajir, in dem die
Anatszejt beginnt, nicht mitgerechnet. Vorstehende Regelung gilt mit Ablauf der
I-(auptversammlung, die (lbcr die Entlastung für das Geschäftsjahr 1999 beschliesst.

§11

Jedes Mitglied des Aufsichtsrates kamt sein Amt wfter Einhaltung einer
Kondigungsfi-jst von einem Monat auch ohne wichtigen Grund durch schriftliche
Erkltirung gegenUber dem Vorstand niederlegen.

§12

Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen Stcllvertrctcr, Die
Wahl des Vorsitzenden und seines Stellvertreters gilt für dic Wahlperiode der
Gena~nt~n als Aufsichtsratsmjtgjjcder. Scheiden im Laufe der Wahizeit der Vorsitzende
oder Sein Stellvertreter aus ihrem Amt aus, so hat der Aufsichtsrat unverzüglich eine
Neuwahl für den~vorzunelijncn.

§13



Der Aufsichtsrat kerui, soweit gesetzlich zul~.ssig, einen Teil seiner Befugnisse und
Aufgaben auf Ausschusse, die aus seiner Mitte gebildet werden, Ubertragert und den
Vorsitzenden crmilchtigen, die Beschlasse des Aufsichtsrates und seiner Ausschgsse zur
Ausfilkrung zu bringen,

§14

(1) Beschlüsse des Aufsichtsrats werden grundsätzlich in Sitzungen gefasst. Der Aufsichtsratsvorsitzende kann Beschlüsse auch
schriftlich, telefonisch, in Textform, in elektronischer oder in einer anderen vergleichbaren Form, insbesondere auch per
Videokonfercnz oder in Kombination aller vorgenannten Beschlussverfahren fassen lassen. Gegen die Beschlussfassung
außerhalb von Sitzungen steht den Mitgliedern des Aufsichtsrats ein Widerspruchsrecht nicht zu.

(2) Der Aufsichtsrat ist beschlussf~hig, wenn mindestens die Hdlfte seiner Mitglieder
anwesend ist, unter ihnen der Vorsitzende oder sein Stellvertreter. Der Aufsichtsrat
fasst seine l3eschlUsse mit Siirmnonmehrhejt der anwesenden Mitglieder. Bei
Stimmengleichheig gibt die Stimme des Vorsitzenden, bei Wahlen das Los dcn
Ausschlag. Die Art der Abstimmung bestimmt der Vorsitzende, Bei ~chrittlicher
oder telegrafischer Stinimabgabe gelten diese Bestimmungen entsprechend.

(3) Über die Vcrhandlungen und Bcschlßsse des Aufsichtsrates ist eine Niederschrift
zu fertigen, die von dem Vorsitzenden des Aufsichtsrates oder seinem StelLvertreter
zu unterzeichnen ist.

§15

Die Einberufung der Sitzungen des Aufsichtsrates erfolgt durch den Vorsitzenden oder
seinen Stellvertreter, Die Einberufung kann schriftlich, fernmundlich, mundlich, telegrafisch
oder in sonstiger elektronischer Form erfolgen.

§16

Abgesehen von den gesetzlich vorgesehenen und von dem Aufsichtsrat durch Beschluss
zu bcstimmender~ Fällen, bedarf der Vorstand der Zustimmung des Aufsichtsrates bei:

a) Bestellung von Prokuristen und Erteilung von Generalvollmacht.

b) Errichtung und Aufhebung von Zweigniedcrlassnngen.

c) Erwerb und Veräufiening von Aktien und Beteiligungen in einem Umfang VOD

mehr als EUR 200.000,00.

d) Vornahme von Rechtageschtaflen, die die (Jeseilschaft auf längere Zeit als 1 Jahr
und in einem Umfang von mehr als BUR 100.000,00 p. a. verpflichten.



§ ‘7

(1) Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhalten neben dem Ersatz ihrer

Auslagen nach Ablauf des Geschäftsjahres eine einheitliche Jahres-

vergütung in Höhe von EIJR 1.500,00.

(2) Die Gesellschaft schli~ßr zugunsten der Mitglieder des Aufsichisrats eine
Vcrrn6gensscliadcnshaflpfl ichiversicheruag zur Absicherung gegen
Haflungsrisiken aus der Titigkcit als Aufsichtsrat ab.

(3) Die etwaig auf die Vergütung zu zahlende Umsatzstcucr wird von der Gesellschaft
erstattet.

C. Hauptversi~mrnlarig

§18

(1) Die Hauptversammlung findet am (icscllschaflssitz oder am Sitz einer deutschen
Wcrtpapierb~irsc statt.

(2) Der Vorstand ist für bis zum Ablauf des 18. Juli 2030 stattfindende Hauptversammlungen ermächtigt, vorzusehen, dass die
Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten am Ort der Hauptversammlung
abgehalten wird (virtuelle Hauptversammlung)

§19

Die Hauptvcrsaxn.mlung wird durch den Vorstand oder den Aufsichtsrat einberufen. Die
Hauptversammlung ist — soweit gesetzlich keine k(lrzcre Frist zulassig ist mindestens
dreißig Tage vor dem Tag der Versanunlung einzuberufen, Der Tag der
Hauptversammlung und der Tug der Einberufung sind nicht mftzurec!uien. Dicsc
einberufungsfrist vcrlltngeri sich um die ‘l‘agc der Anrncldefrjst.

§ 20

(1) Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung de~ Scimmrechts sind
nur diejenigen Aktio~~r~ berechtigt, die sich vor der Hauptversammlung anmelden,
Die Anmeldung muss der Gesellschaft unter der in der Einberufung hierfür
mitgeteilten Adresse mindestens sechs Tage vor der Hauptvcrsammlling zugehen
In der einberufung kann eine kUrzere, in ‘fagen ~u bemessende Frist vorgesehen
werden. Der Tag der Hauptver5ai~mlung und der Tag des Zugangs sind nicht
milzurechnen, Die Anmeldung bedarf der Tcxtform und muss in deutscher oder
englischer Sprache erfolgen



(2) Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung dc~
Stimarechts ist nachzuweisen. Als Nachweis des Anteilsbcsftzes reicht eine in
Textforni in deutscher oder englischer Sprache erstellte Bescheinigung des in- oder
ausi~ndischcn dcpotiulhrenden Instituts aus. Der Nachweis hat sich auf den Beginn
des 21. Tages vor der J-lauptvvrsanmilung zu beziehen und muss der Gesellschaft
unter der in der Einberufung hiorflir mitgeteilten Adresse mindestens sechs Tage
vor der Versammlung zugehen. In d~r Einberufung kan~~ einc kürzere, in Tagen zu
bemessende Frist vorgesehen werden. 13er Tag der Hauptversammlung und der Tag
des Zugangs sind nicht mitzurcehnen. Im Vcrh~ltnis zur Gesellschaft gilt ihr die
Teilnahme an der Versammlung oder die Ausübung des Stimrnrcchts als AktionAr
nur, wer den Nachweis erbracht hat. Die Gesellschaft ist berechtigt, bei Zweifeln an
der Richtigkeit oder Echtheit des Nachweises weitere Nachweise zu verlangen.
Wird dic~er Nachweis nicht in gch?$riger Forn‘i erbracht, kann der Aktionttr von der
Gesellschaft zurückgewiesen werden.

(3) Das Stinimrecht kann durch einen Bcvol)mltchtigtcn ausgeübt werden, Die
Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bcvollm~ichtigung
gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Tcxtform; ~ 135 AktG bleibt unberührt. lii
der Einberufung kann eine Erleichterung der Form bestimmt werden.

(4) Mitglieder des Aufsichtsrats, die ihren Wohnsitz außerhalb der Bundesrepublik Deutschland haben, konnen an der
Hauptversammlung per Videoübertragung teilnehmen.

§ 21

Den Vorsitz in der Hauptversammlung führt der Vorsitzende des Aufsichtsrats, sein Stellvertreter oder eine durch den
Aufsichtsrat durch Beschluss bestimmte Person.

§ 22

(1) Die Beschlüsse der Hauptversammlung werden, soweit nicht zwingende
Vorschriften des Akticngcsetzes etwas Abweichendes bestimmen, mit einfacher
Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Soweit das Aktiengesetz ausserdem
zur Beschlussfassung einer Mehrheit des bei der Beschlussfassung vertretenen
Grundkapitals vorschreibt, genügt, soweit dies gesetzlich zulässig ist% die einfache
Mehrheit des vertretenen ICapitals.

(2> Wird bei der Vornahme von Wahlen durch die Hauptversammlung eine einfache
Stimmenmehrheit bei der ersten WahlhancJlung nicht erreicht, so findet eine engere



.8-

Wahl unter denjenigen Person~ statt, denen dic beiden gröt3tvn Stinmzabj~
zugefallen sind. Bei Stimmengjejc~ij~~j~ entscheidet das Las.

(3) Der Aufsichtsrat ist enntichtigt § 4 der Satzung nach vt3fliger oder teilweis~~
Durehftthrung der Erhöhung oder nach Ablauf der Ermdchtiguxigsftjs~ ohne
Erhöhung entsprechend neu zu fassen,

§ 23
Jede Stilekaktic ge~vdhn eine Stimme.

LV. Jabresab~chfu55 und Cewiunverwenduag

§ 24
(1) Das Gesch~fisjaJu ist das Kalonderjgj~,

(2) Die Haup(vcrs ~iilung beschliesst alljilhrlich in den ersten 8 Monaten des
Gescft~a)~s über die Entlastung dcs Vorstandes und des Aufsichtsrates, Ober
die Verwendung des im Voijahi‘ e~Ziehcn Bilanzgewians, fiber die Bestellung des
Absehlusspgjjfers und in den im Gesetz vorgesehenen Fllllcn aber die Feststellung
des Jahresabschlusscs (ordentliche flauptversammlung)

V. Grllnduugsaufwand

§ 25
Die Gesellschaft Obemimmt den durch die Grllndung entstehenden Aufwand,
namentlich die Kosten flur die im Vorfcld der Grfindurig eingeholte rechtliche und
steucrjjctje Beratung, dic Kosten des beurkundenden Notars, die Gerichtskostcn, die
Kosten der Grtlndungsbekaun~ach~g~~ di~ Kosten des Druclca der Aktienurkuj~dcn,
alle im Zusammcniiang mit der Ortindung Snfallenden Steuern und Gcbtihrcn sowie
gcgebcncnf~fl5 die Honorare der Gr(lndungspr~jfer bis zum FUlchstbeerag von DM
30.000,-..


